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Antrag an die KJR-Vollversammlung am 14.11.2023 
 

 
Erhöhung der Zuschuss-Obergrenze auf 1600 € pro Maßnahme 

 

In den Zuschussrichtlinien ist eine Zuschussobergrenze von 1000 € festgelegt. Bei einer 

1-wöchigen Ferienfreizeit mit 40 Jugendlichen und 5 Betreuern ergibt sich ein Zuschuss in 

Höhe von (45 Personen x 4,50 € x 8 Tage) 1620 €.  

Bei der Obergrenze von 1000 € ergibt sich somit eine Differenz von 620 €.  

Nach den Richtlinien soll jedes Kind mit 4,50 € bezuschuss werden, was aber mit der 

Obergrenze nicht möglich ist.  

Aus diesem Grund beantragen wir die Festlegung der Obergrenze auf 1600 €.   

 

 

 

 

 

 

 

Martin Poppel 

Vorsitzender der Kreisjugendleitung Günzburg 

 

 


